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RS OGH 2002/5/14 5Ob111/02p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.2002

Norm

WGG 1979 §13 Abs2 Z1

WGG 1979 §21 Abs1 Z1

Rechtssatz

Ergibt sich durch eine (verzögerte) Bauendabrechnung, dass die im Zeitpunkt des Erstbezugs einer Wohnung für die

Entgeltsberechnung zugrunde gelegten ("vorläu:gen") Baukosten höher angesetzt wurden als die allein maßgeblichen

tatsächlichen Baukosten im Sinn des § 13 Abs 2 Z 1 WGG, so ergibt sich daraus zwangsläu:g zufolge § 21 Abs 1 Z 1

WGG eine Teilnichtigkeit der Entgeltsvereinbarung.
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